
 

Gemeindekanzlei, Andelfingerstrasse 3, 8548 Ellikon an der Thur 

_________________________________________________________ 

 

 
Protokoll Gemeindeversammlung  

der Politischen Gemeinde Ellikon an der Thur 
vom Donnerstag, 28. November 2024, 20:00 – 21:00 Uhr,  

Gemeindesaal des Schulhauses „Bürgli“, Ellikon an der Thur  
 

 
 

Vorsitz:  Beat Klein, Gemeindepräsident 

 

Protokoll:  Caroline Tendon, Gemeindeschreiberin 

 

Stimmenzähler: Jürg Neuenschwander 

 

   Dunaspistrasse 3 

 

   8548 Ellikon an der Thur 

 

 

Anwesend:  Anwesende Stimmberechtigte: 32 

 

   Nicht Stimmberechtigte: 

- Alexandra Huber, Leiterin Schulverwaltung 

 

Presse:  niemand anwesend 

 

Stimmrecht  Das Stimmrecht wird niemandem bestritten. 

 

Traktandenliste Es wird keine Änderung der Traktandenliste verlangt. 

      

Traktanden: 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2.  Genehmigung des Budgets 2025 und Festsetzung des Steuerfusses auf 40% (VJ 40%) 

3. Allfällige Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 

4. Informationen/Bekanntmachungen 

 

Gemeindepräsident Beat Klein begrüsst die Versammlungsteilnehmerinnen-/nehmer. 

Es wurden 7 Jungbürger/innen zur heutigen Gemeindeversammlung persönlich 

eingeladen. Leider ist niemand der Einladung gefolgt, weshalb das Geschenk vom Buch 

„Schweiz in Sicht“ mit persönlicher Widmumg per Post versandt wird. Beat Klein erwähnt 

die Namen, der Jungbürgerinnen und Jungbürger und erläutert, dass es im August 2026 

mit den Jahrgängen 2006 und 2007 wieder einen Anlass geben wird. 

Die Volljährigkeit feiern: Aline Kim Kellenberger; Simone Zoe Kellenberger; Kimi Ryan 

Hopfgartner; Noemi Sara Bolzern; Celine Samantha Onneken; Yunus Senyigit; Sebastian 

Sava. 
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Beschlussfähigkeit 

Der Gemeindepräsident stellt fest, dass folgende Vorbereitungen ordnungsgemäss und 

gemäss den gesetzlichen Bestimmungen erledigt wurden: 

• Einladung zur Versammlung durch die amtliche Publikation und unter Beachtung der 

gesetzlichen Frist 

• Bekanntgabe der Traktanden nach den Vorschriften 

• Aktenauflage in der Gemeindeverwaltung und Veröffentlichung des Beleuchtenden 

Berichts in der Weisung in alle Haushalte wurden am 26. Oktober 2024 fristgerecht 

verteilt. 

• Aufgrund diverser Korrekturen wurden am 08. November 2024 nochmals eine Weisung 

der Politischen Gemeinde, an Alle Haushalte zugestellt. Die Aktenauflage wurde 

entsprechend den Änderungen nochmals aufgelegt. Es wurde nach der Zustellung der 

Weisungen, keine Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat,  innert Frist von 5 Tagen ab 

Kenntnisnahme eingereicht, weshalb die Gemeindeversammlung beschlussfähig ist. 

 

Die Gemeindeversammlung ist somit beschlussfähig. 

 

Traktandum 1 

Wahl der Stimmenzählenden 

Als Stimmenzählenden werden folgende stimmberechtigen Personen vorgeschlagen und 

als gewählt erklärt: 

 

- Jürg Neuenschwander, Dunaspistrasse 3, 8548 Ellikon an der Thur  

 

Stimmberechtigung 

Die 1 nichtstimmberechtigen Personen hat auf der ersten Stuhlreihe Platzgenommen. 

 

Zahl der Stimmberechtigen 

Die an der Gemeindeversammlung vorgenommenen Zählung ergibt, dass 32 

Stimmberechtige anwesend sind. 

 

Traktandum 2 

Budget 2025 Politische Gemeinde Ellikon an der Thur - Genehmigung und Festsetzung 

Steuerfuss  

 

Sachverhalt 

Das Budget 2024 wurde durch den Gemeinderat an der Sitzung vom 16. September 2024 

zuhanden der Gemeindeversammlung genehmigt. 

 

Erwägungen 

 

Wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde   

 

Gemeindepräsident Beat Klein präsentiert das Budget 2025 und erläutert detailliert die 

Zusammensetzung der Aufwände und Erträge. Im Weiteren erklärt er die grössten 

Abweichungen Budget 2025 / 2024. 
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Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 4’997’600.00 , einem Ertrag 

von CHF 5’053’800.00 und mit einem Ertragsüberschuss von CHF 56’200.00 ab. 

 

Die Investitionsrechnung sieht im Verwaltungsvermögen Ausgaben von  

CHF 1’701’000.00 und Einnahmen von CHF 121’800.00 vor. Dies ergibt Nettoinvestitionen 

im Verwaltungsvermögen von CHF 1’579’200.00. 

Die Investitionsrechnung sieht im Finanzvermögen Ausgaben von  

CHF 75’000.00 vor.  

 

Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 

2025 der Politischen Gemeinde Ellikon an der Thur entsprechend dem Antrag des 

Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfusses 40% des einfachen 

Gemeindesteuerertrags festzusetzen. 

 

Antrag an die Gemeindeversammlung 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget und die 

Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Ellikon an der Thur zu genehmigen 

und den Steuerfuss auf 40% (Vorjahr 40%) des einfachen Gemeindesteuerertrags 

festzusetzen. 

 

Diskussion 

 

Der Gemeindepräsident erkundigt sich, ob aus der Gemeindeversammlung noch Fragen 

zum Budget 2025 anstehen.  

 

Es werden keine Fragen gestellt, weshalb zur Abstimmung übergangen werden kann. 

 

Abstimmungen 

Dem Antrag des Gemeinderates wird einstimmig zugestimmt. 

 

Beschluss: 

1. Das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Ellikon an der Thur wird genehmigt. 

Das Budget weist folgende Eckdaten aus: 

 

Erfolgsrechnung   Gesamtaufwand  CHF 4‘997‘600.00 

     Gesamtertrag   CHF  5‘053‘800.00 

     Ertragsüberschuss  CHF      56‘200.00 

 

Investitionen    Ausgaben   CHF 1’701’000.00 

Verwaltungsvermögen  Einnahmen   CHF    121’800.00 

     Nettoinvestitonen VV CHF 1’579’200.00 

 

Investitionen    Ausgaben   CHF       75‘000.00 

Finanzvermögen   Einnahmen   CHF____________ 

     Nettoinvestitionen FV CHF       75‘000.00 

 

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)    CHF 2‘557‘500.00 
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Steuerfuss        40% 

 

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. 

 

 

3.  Allfällige Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es wurden keine Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes eingereicht. 

 

4.  Bekanntmachung / Informationen von Beat Klein 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.11.2024 Urnenabstimmung Sanierung Bergstrasse inkl. Werkleitungen CHF 930’000 

Abstimmungsergebnis 

 

Adventsfenster bei der Gemeinde mit Apero 17-20 Uhr 09. Dezember 2024 

 

Dreikönigsapero; 17-20 Uhr,  Apero im Gemeindesaal, 06. Januar 2025 

 

Oase wird für die Vermietung geschlossen. Gemeindestube ab 01.01.2025 durch die 

Gemeindeverwaltung 

 

Volgladen Stand heute 

 

Bau- und Zonenordnung Inkraftsetzung voraussichtlich Januar 2025 

 

Nächste Gemeindeversammlungen : 26. Juni und 04. Dezember 2025 

 

Der Gemeindepräsident erkundigt sich, ob aus der Gemeindeversammlung noch weitere 

Fragen anstehen.  

 

Diskussion 

 

Markus Breu erkundigt sich über die neue Bushaltestation, wo der neue Standort sein wird 

und wie diese aussehen wird. Beat Klein erläutert, dass es durch den Gemeinderat diverse 

Varianten gab und er Einwände dem Kanton ausgesprochen habe, bis sich der 

Gemeinderat für eine Variante entschieden habe, welche vor dem Glaskontainer geplant 

werde. Der Kanton prüft diese Variante und arbeitet eine Vorstudie dazu aus. Geplant sei 

die neue Bushaltestation in zirka 2-3 Jahren. Danny van Duijvenbode ergänzt, dass die 

Studie dorfeinwärts beim Glaskontainer und gleich gegenüber die Station dorfauswärts 

vorgesehen ist. 

Herr Walter Melliger fragt an, ob dann die Strasse von der Rickenbacherstrasse zu seinem 

Haus, nicht mehr befahrbar sein werde, was der Gemeinderat Pedro Steinmann bestätigt.  

Künftig soll via Frauenfelderstrasse und Islikonerstrasse die Ausfahrten geplant werden. 

Herr Walter Melliger ergänzt, dass es eine schlechte Variante sei, zumal das Postauto 

vermutlich irgendwann nicht mehr nach Altikon fahren werde und es bei der Bibiliothek ein 

viel besserer Standort für die neue Station gewesen wäre. Der Präsident erläutert, dass 

diverse Varianten geprüft wurden, auch diese bei der Fortimoüberbauung zu wenden. 
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Walter Melliger sagt, dass das aber zu wenig zentral sei. Beat Klein teilt mit, dass die an 

den Kanton eingereichte Variante, die sinnvollste sei und deshalb vom Gemeinderat so 

eingereicht habe. 

 

Der Gemeindepräsident erkundigt sich, ob es noch weitere Fragen gibt. Daniel Bollinger 

möchte wissen, was mit der Insel bei der Frauenfelderstrasse sei und wann dies 

umgesetzt werde. Pedro Steinmann erläutert, dass durch den Umbau und die Sanierung 

der Bergstrasse mit dem Kanton koordiniert wird. 

 

Es werden keine weiteren Fragen zu weiteren Themen gestellt. 

 

Schluss der Versammlung 

Die Stimmberechtigten werden durch den Präsident Beat Klein angefragt, ob die Führung 

der Versammlung zu Mängeln Anlass gebe. Es werden keine Einwände erhoben. 

Somit wird der offizielle Teil der Versammlung geschlossen. 

 

Allfällige Rügen zur Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung 

sind jetzt anzubringen. Ansonsten entfällt das Rekursrecht.  

Es gibt keine Rügen. 

 

Auflage 

Weiter gibt Beat Klein bekannt, dass das Protokoll dieser Gemeindeversammlung ab 

Mittwoch, 04. Dezember 2024 in der Gemeindekanzlei eingesehen werden kann. Gegen 

das Protokoll kann Aufsichtsbeschwerde erhoben werden.  

 

Rekurse 

Beim Bezirksrat Winterthur kann gegen veröffentlichte Versammlungsbeschlüsse innert 5 

Tagen ein Rekurs in Stimmrechtssachen wegen Verletzung der politischen Rechte 

erhoben werden. Innert 30 Tagen kann ein Rekurs wegen Verletzung anderer 

Bestimmungen des übergeordneten Rechts beim Bezirksrat Winterthur erhoben werden. 

§ 21a und 22 Verwaltungsrechtspflegesetz VRG. 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der 

angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten des 

Rekurksverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechtssachen werden 

Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos ist. 

 

Protokollberichtigung 

Begehren um Berichtigung des Protokolls können in Form einer Aufsichtsbeschwerde, 

innert 30 Tagen ab Beginn der Auflage, erhoben werden. Diese ist beim Bezirksrat 

Winterthur, Lindstrasse 8, 8400 Winterthur, einzureichen. 

 

Beat Klein bedankt sich bei Daniel Bollinger für die Organisation und das Einrichten des 

Saales sowie der Infrastruktur. Er verdankt auch die Arbeit der Gemeindeschreiberin 

Caroline Tendon bestens. 

 

Um 21:00 Uhr schliesst der Präsident die Gemeindeversammlung der Politischen 

Gemeinde, dankt allen für ihr Kommen und wünscht eine schöne Weihnachtszeit. Im 

Anschluss an die Primarschulpflege, findet noch ein kleiner Apéro statt. 
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Im Namen der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 28. November 2024 

unterzeichnen für die Richtigkeit dieses Protokolls: 

 

 

 

 

 

 


